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Wahlen und Bürgerentscheide
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In der letzten »Super-Wahlphase« 2009/2010, innerhalb derer in Nordrhein-Westfalen sowohl Europa-, Bundestags-, Kommunal- als auch Landtagswahlen in wenigen Monaten durchzuführen waren, stellte sich in vielen Gemeinden die grundsätzliche Frage, ob und ggf. wie Wahlen und Bürgerentscheide gemeinsam durchgeführt werden können. Da die nächsten regulären Wahlen in Nordrhein-Westfalen erst wieder 2013 (Bundestagswahl), 2014 (Kommunalwahlen, Europawahl), 2015 (Oberbürgermeister-/Bürgermeister-/Landratswahl) und 2017 (Landtagswahl) stattfinden, bietet sich nun die Gelegenheit, diese Zusammenlegung zu diskutieren.1 Vorüberlegungen Vereinzelt haben interessierte Gemeinden Beratungen des Innenministeriums in Anspruch genommen. Die jeweiligen Kommunen wurden hierbei mit einem im Wesentlichen gleichlautenden Schreiben beraten. Das Schreiben2 enthielt insbesondere zehn bis zwölf Hinweise für die Trennung von Wahlen und »Bürgerbefragungen«3. Die dort aufgeführten »Hinweise« sind aber – wie der Autor unter Ziff. 3 darlegt – weder in Gänze ökonomisch, noch sind sie wahl- oder kommunalrechtlich erforderlich. Vielmehr widersprechen sie organisatorischen, personellen und finanziellen Vorteilen, sodass unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung sogar von einem ungeschriebenen »Zusammenlegungsgebot« für Wahlen und Bürgerentscheide ausgegangen werden könnte.4



1. Allgemeine Ausgangslage: Schutz von Wahlen und Bürgerentscheiden Zunächst ist anzumerken, dass gesetzliche und verordnungsrechtliche Vorgaben zur gemeinsamen oder getrennten Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden in Nordrhein-Westfalen nicht existieren. Weder der Landesgesetzgeber, noch das Ministerium für Inneres und Kommunales als Verordnungsgeber5 haben zu einer derartigen Regelung bislang Veranlassung gesehen. KommP Wahlen 1 | 2012



Grundgesetzlich sind beide Instrumente in der gleichen Norm verankert (Art. 20 Abs. 2 GG6), demnach wird die Staatsgewalt »vom Volke in Wahlen und Abstimmungen« ausgeübt. Die Zusammenlegung von Bürgerentscheiden und Wahlen ist daher gesetzlich und untergesetzlich nicht ausdrücklich verboten7. Das Ministerium verwies die Kommunen auf allgemeine behördliche Ausführungen zur Durchführung von Wahlen; diese gelten nach Auffassung des Ministeriums spiegelbildlich auch für die Durchführung von Bürgerentscheiden. So sei aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, dass eine Wahl »nicht durch wahlfremde Aktionen [hier: einen Bürgerentscheid] gefährdet« wird. Dies ist in der Tat einfachgesetzlich und im Verordnungswege detailliert geregelt. Auch wenn § 26 GO NRW i.V.m. der Durchführungsverordnung8 die Frage der »Kollision« mit anderen Ereignissen wie z.B. Wahlen nicht regelt und insofern dem kommunalen Satzungsgeber (§ 1 Abs. 1 BürgerentscheidDVO NRW) einen großen Spielraum gibt, bedeutet dies im Umkehrschluss aber nicht, dass ein Bürgerentscheid seinerseits beeinträchtigt werden darf. Ebenfalls ist es nach der hier vertretenen Auffassung kommunalverfassungsrechtlich geboten, dass auch ein Bürgerentscheid nicht durch bürgerentscheidsfremde Aktionen (hier: eine Wahl) gefährdet wird. Der so aufgestellte Grundsatz gilt dann zum



Schutz beider demokratischen Instrumente, auch voreinander.



2. Rechtliche Vorgaben in NRW und anderen Bundesländern Der Bürgerentscheid, der gem. § 26 Abs.8 Satz 1 GO NRW ausdrücklich den Rang eines Ratsbeschlusses hat, entfaltet unmittelbar Rechtswirkung. Er ist direkter Handlungsauftrag für den Bürgermeister, der zur Umsetzung des Entscheids verpflichtet ist (§ 62 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. §26 Abs. 8 Satz 1 GO NRW). Der Bürgerentscheid steht darüber hinaus unter dem besonderen Schutz, dass er für die Dauer von zwei Jahren nur durch einen Ratsbürgerentscheid geändert werden kann (§ 26 Abs. 8 Satz 2 GO NRW). Dieser Charakter des Bürgerentscheids begründet eine deutlich stärkere Rechtsposition als sonstige, formlose Bürgerbefragungen sie innehaben. Im Ergebnis muss daher die Durchführung des Entscheids nicht zwingend hinter der Wahldurchführung zurücktreten. Bereits der Ansatz des Innenministeriums, Bürgerentscheide seien wie formlose Bürgerbefragungen zu behandeln (und abzuwehren), geht daher fehl. Denn die Verfahren zur Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sind einander soweit angenähert, dass Vieles dafür spricht, beide Instrumente an einem Tag auch räumlich und personell miteinander zu verbinden. Diese Vorgabe haben andere Bundesländer sogar zur ausdrücklichen Option (»kann«) oder zur Regel (»soll«, »muss«) erhoben. So heißt es beispielsweise in §41 Abs.3 KWahlG BW: »Der Bürgerentscheid kann am Tag der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland, des Deutschen Bundestags, des Landtags, der Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart, der Kreisräte, der Gemeinde-



Wahlen und Bürgerentscheide räte, der Ortschaftsräte, der Bezirksbeiräte und des Bürgermeisters durchgeführt werden.« Und die Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Gesetzes über Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsverordnung) regelte: »Fällt der Tag der Abstimmung auf den Tag einer Wahl zur Bürgerschaft, zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parlament, so sollen die Mitglieder der Wahlvorstände auch als Mitglieder der Abstimmungsvorstände bestellt und einberufen werden.«9 Hieran knüpften sodann auch weitere organisatorische und finanzielle Erleichterungen an, beispielsweise hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen. Wahl- oder abstimmungsrechtliche Vorgaben, sowohl Hamburgs als auch Nordrhein-Westfalens, standen und stehen dem nicht entgegen. Ebenso wenig führt es zu einer qualitativ anderen Bewertung, dass Hamburg als Stadtstaat über kein Kommunalrecht im nordrheinwestfälischen Sinne verfügt. Auch ein Vergleich mit den Regelungen anderer (Flächen-)Bundesländer – über die genannte baden-württembergische Regelung hinaus – ergibt nämlich keine Anhaltspunkte für ein Verbot der personellen und räumlichen Verbindung von Wahlen und Bürgerentscheiden. So hat der niedersächsische Gesetzgeber in § 33 Abs. 1 Satz 2 NKomVG die Regelung aufgestellt: »Ein Bürgerentscheid darf nicht an dem Tag stattfinden, an dem Abgeordnete der Vertretung oder die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte gewählt werden.« Bereits der Umstand, dass diese Norm aufgenommen wurde10, zeigt, dass der Gesetzgeber eine Regelung treffen und somit einen Fall ausschließen wollte, der ansonsten unproblematisch zulässig wäre. Ein Verbot der Zusammenlegung mit Landtags-, Bundestags- und Europawahlen ist in Niedersachsen nicht vorgesehen. Der hessische Gesetzgeber hat die Frage der Zusammenlegung im Rahmen des Wahlrechts für regelungsbedürftig erachtet und ausdrücklich zugelassen. Dies ergibt sich aus § 55 Abs. 1 i.V.m.



§ 42 Satz 3 bis 5 KWG Hessen. Detaillierte Regelungen finden sich sodann in der Kommunalwahlordnung, die u.a. in §86 Abs.1 KWO Hessen bestimmt: »Die Wahl- und Stimmbezirke, Wahl- und Abstimmungsräume und Wahlvorstände müssen dieselben sein.« Diese Regelung ist auch für die Landtags-, Bundestagsund Europawahlen entsprechend vorgegeben: »Die zu den Mitgliedern der Wahlvorstände für die Landtagswahl berufenen Personen sind zugleich als Mitglieder der Wahlvorstände für die Direktwahl oder den Bürgerentscheid zu berufen.« (§ 93 Abs. 2 KWO Hessen für die Landtagswahl, § 108 i.V.m. § 92, 93 Abs. 2 KWO Hessen für die Bundestagswahl, § 109 i.V.m. § 92, 93 Abs. 2 KWO Hessen für die Europawahl). Die Synergieeffekte in personeller und räumlicher Hinsicht sind dort zwingendes Recht und können nicht abbedungen werden. Da sich die Wahlhelfergewinnung zunehmend als Problem der mit der Durchführung beauftragten Kommunen erweist11, ist dies als organisatorisch wie finanziell notwendige Erleichterung zugunsten der Gemeinden zu werten. Die Kostenreduzierung trägt zugleich auch dem Rechtsgedanken der sparsamen Haushaltsführung Rechnung, die in Hessen gem. § 92 Abs. 2 HGO wie auch in Nordrhein-Westfalen gem. § 75 Abs. 1 Satz 2 GO NRW12 obligatorisch ist. Spezielle nordrhein-westfälische Wahlgrundsätze zur Durchführung von Bundestags- und Europawahlen, also solche, die vom übrigen Bundes- oder Landesrecht anderer Bundesländer abweichen würden, sind in dieser Form nicht vorhanden. Vielmehr regeln das Bundeswahlgesetz und die gem. § 52 BWahlG erlassene Bundeswahlordnung das Verfahren in den hier relevanten Bereichen abschließend. Dies ergibt sich bereits aus § 52 Abs. 1 Nr.12 BWahlG, wonach im Verordnungswege u.a. bundeseinheitlich »Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntmachung der Wahlräume sowie über Wahlschutzvorrichtungen und Wahlzellen« geregelt werden. Auf den umgekehrten Fall, in dem eine Kommune in Baden-Württemberg die Zusammenlegung von Wahlen und Bürgerentscheid vorgesehen und die Kommunalaufsicht dies beanstandet hat, haben sowohl das Verwaltungsgericht Stuttgart, als auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg der Rechtsauffassung der Kommune stattgegeben und ausgeführt: »Anders als bei



Wahlen ist er bei einer Abstimmung der hier vorliegenden Art, d.h. des einvernehmlich festgelegten Bürgerentscheids, nicht von Verfassungs wegen gehindert, den Bürgerentscheid am Tag der Landtagswahlen herbeizuführen.«13 Warum daher an Rhein und Ruhr die räumliche, personelle und organisatorische Trennung von Wahlen und Bürgerentscheiden nach Ansicht des nordrheinwestfälischen Innenministeriums in den Gemeinden satzungsrechtlich zu verankern »ist«, kann nicht nachvollzogen und begründet werden.



3. Diskussion und Bewertung der Empfehlungen im Einzelnen Für die Empfehlungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales gilt daher im Einzelnen: »1. Der Abstimmungsvorstand zur Bürgerbefragung darf personell nicht mit dem Wahlvorstand zur Wahl übereinstimmen.«14 Bewertung: Der Abstimmungsvorstand des Bürgerentscheids darf nach hiesiger Bewertung personell mit dem Wahlvorstand zur Wahl übereinstimmen. Dies verringert den Personalaufwand und die Kosten beider Verfahren.15 Hieraus resultierende praktische Schwierigkeiten, wie z.B. eine »Verwechslungsgefahr« von Abstimmungsund Wahlzetteln sind nicht größer zu bewerten als bei der ansonsten – auch vom Landesgesetzgeber – vorgesehenen Zusammenlegung von unterschiedlichen Wahlen.16 »2. Der Abstimmungsvorstand sollte aus einer für einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung erforderlichen Anzahl von Personen gebildet werden. Eine ausreichende personelle Besetzung dient der Sicherstellung, eine möglicherweise notwendig werdende Unterstützung durch die Mitglieder des Wahlvorstandes von vornherein auszuschließen.«17 Bewertung: Abstimmungs- und Wahlvorstand sind stets ausreichend personell zu besetzen. Bei Personenidentität ist jederzeit eine Unterstützung des jeweils anderen Vorgangs möglich und zulässig. Die personelle Ausstattung hat den jeweiligen Arbeitsaufwand möglichst im Vorfeld zu berücksichtigen, hierin unterscheidet sich aber die Zusammenlegung KommP Wahlen 1 | 2012
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von Wahlen und Bürgerentscheiden nicht von der Zusammenlegung unterschiedlicher Wahlen.



scheid), sowie eine Kontrolle des Stimmzetteleinwurfs anhand der unterschiedlichen Farben der Stimmzettel.



Anschein erweckt werden, die Bürgerbefragung und die Wahl stünden in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander.«



»3. Es ist ein gesonderter Abstimmungsbereich einzurichten, der nicht mit dem Tisch des Wahlvorstandes verbunden ist.«18



»7. Die Stimmauszählung der Meinungsabfrage sollte erst erfolgen, wenn die gesamte Wahlhandlung der Wahl im Wahlraum abgeschlossen ist.«23



Bewertung: Es ist grundsätzlich kein gesondertes Abstimmungslokal einzurichten, hiervon gehen auch die Empfehlungen des Innenministeriums ersichtlich nicht aus. Nach hiesiger Auffassung sind gemeinsame Abstimmungsbereiche (d.h. Tisch, Kabine) möglich. Allerdings muss für den Bürger und Wähler erkennbar sein, wo er welche Stimmzettel erhält und in welche Urne einzuwerfen hat. Da Wahlrecht und das Recht zur Teilnahme an einem Bürgerentscheid19 auseinander fallen können, sind getrennte Wählerbzw. Abstimmungsverzeichnisse zu führen.



Bewertung: Die Frage der Reihenfolge der Auszählung der parallelen Vorgänge stellt sich nur bei einem gemeinsamen Wahl- und Abstimmungsvorstand. Die vorrangige Auszählung der Wahlstimmzettel ergibt sich aus den wahlrechtlichen Vorgaben. Sodann sind die Abstimmungszettel des Bürgerentscheids auszuzählen.



Bewertung: Die hier genannte Trennung von Wahl und Bürgerentscheid ist im Interesse beider Instrumente. Sie führt vor allen Dingen zu den bereits genannten »optischen«, nicht aber zu personellen oder räumlichen Trennungen.



»4. Es ist sicherzustellen, dass der Wähler zunächst an der Wahl teilnimmt, ehe er vom Abstimmungsvorstand der Meinungsumfrage einen ›Stimmzettel‹ für die Bürgerbefragung bekommt.«20



Bewertung: Der Hinweis Nr. 8 ergibt sich unmittelbar aus den hier bereits gemachten Ausführungen zu Nr.5 und 6.



Bewertung: Eine besondere Reihenfolge der Wahl- und Abstimmungsvorgänge ist nicht zu beachten. Beide Vorgänge sind voneinander unabhängig. Insbesondere ist selbstverständlich die Teilnahme am Bürgerentscheid zulässig, ohne an der Wahl teilzunehmen (ebenso umgekehrt). »5. Die Wahlurne ist ausschließlich für die Wahl und den Einwurf der Wahlstimmzettel bestimmt.«21 Bewertung: Die Wahlurne ist ausschließlich für die Wahl und den Einwurf der Wahlstimmzettel bestimmt. Die Abstimmungsurne ist ausschließlich für den Bürgerentscheid und den Einwurf der Abstimmungsstimmzettel bestimmt. »6. Die Wahlurne ist dem Wahltisch, eine Abstimmungsurne oder sonstige Ablage für die Abstimmungsbelege dem Abstimmungstisch unmittelbar zuzuordnen.«22 Bewertung: Da ein gemeinsamer Wahlund Abstimmungstisch zulässig ist, sind die Urnen diesem auch gemeinsam zuzuordnen. Es empfiehlt sich aber zur Vermeidung von Verwechslungen eine deutliche Beschriftung (Wahl/BürgerentKommP Wahlen 1 | 2012



»8. Der Abstimmungsvorstand und der Wahlvorstand haben die Urnen dahingehend zu überwachen, dass in diese keine jeweiligen Stimmzettel der anderen Wahl bzw. Abstimmung geworfen werden.«24



»9. Die Abstimmungskarte sowie die Stimmzettel für die Befragung haben sich durch ihre Gestaltung und Farbe eindeutig von den Stimmzetteln der Wahl zu unterscheiden.«25 Bewertung: Der Hinweis Nr. 9 ergibt sich unmittelbar aus den hier bereits gemachten Ausführungen zu Nr. 6. »10. Von Werbung für die Meinungsumfrage ist im Bereich des Wahlraumes abzusehen. Von einer direkten Einwirkung auf die Wähler durch Personen, die im oder vor dem Wahlraum für die Bürgerbefragung werben, ist abzusehen.«26 Bewertung: Die Beeinflussung eines Bürgerentscheids ist nach der hier vertretenen Auffassung per se in der genannten Form unzulässig und durch den Abstimmungsvorstand zu unterbinden. Die genannte Empfehlung ist daher zutreffend, steht aber wohl in keinem besonderen Zusammenhang zu der hier diskutierten gleichzeitigen Durchführung von Wahl und Bürgerentscheid. »11. Für den Wähler muss zu jedem Zeitpunkt erkennbar sein, dass die Wahl und die Bürgerbefragung voneinander getrennt sind. Es darf keinesfalls der



»12. Die Themen der Bürgerbefragung dürfen die Wahlentscheidung nicht inhaltlich beeinflussen können. Die Bürgerbefragung darf sich zur Wahrung der gemeindlichen Neutralitätspflicht und der Chancengleichheit der politischen Parteien und Wahlbewerber nicht zugunsten oder zulasten von Wahlvorschlagsträgern auswirken können.« Bewertung: Der Hinweis ist allgemein gehalten und lässt Anwendungsbereiche nur erahnen. Nach hiesiger Bewertung ist ein konkreter Fall der gegenseitigen unzulässigen Beeinflussung von Wahl und Bürgerentscheid nicht zu konstruieren. Die Diskussion einer inhaltlichen Beeinflussung ist wohl identisch mit den Diskussionen um die Zusammenlegung unterschiedlicher Wahlen. Derartige Zusammenlegungen, die selbstverständlich auch psychologische Vor- oder Nachteile einzelner Kandidaten und Bewerbergruppen auslösen können, sind von der Rechtsprechung anerkannt. Sogar der Gesetzgeber selbst hat sich ausdrücklich für die Zusammenlegung von Kommunal- und Europawahl entschieden (SollVorschrift).27



4. Zwischenergebnis Die gemeinsame Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden ist nicht verboten, in anderen Bundesländern sogar ausdrücklich als Kann- oder SollVorschrift vorgesehen. Dies schließt dann die personelle und räumliche Verbindung ein, sodass insbesondere ein gemeinsamer Wahl- und Abstimmungsvorstand bestellt werden kann, in anderen Bundesländern sogar ausdrücklich gemeinsam bestellt werden muss.



5. Ausblick Jeder nordrhein-westfälische Rat ist frei, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die konkreten Vorgaben zur Durchführung eines Bürgerentscheids zu beschlie-



Wahlen und Bürgerentscheide ßen (§ 1 Abs. 1 BürgerentscheidDVO NRW). Dies kann die Einführung räumlich und personell getrennter Abstimmungen und Wahlen einschließen. Da eine derartige Trennung aber mit großem Personal-, Sach- und Finanzaufwand verbunden ist, sind die Vor- und Nachteile einer derartigen Satzungsregelung sorgsam abzuwägen. Ohne Verbot in der kommunalen Bürgerentscheidssatzung können der Rat und der Bürgermeister als Wahl- und Abstimmungsleiter ohnehin jederzeit im Einzelfall die räumliche und personelle Trennung veranlassen. Somit wäre eine im Einzelfall denkbare Gefährdung beider demokratischer Instrumente jederzeit zu verhindern. Aus hiesiger Sicht ist eine vollständige Trennung nur in seltenen Fällen sachlich geboten und erforderlich. Die Synergieeffekte – nicht zuletzt auch zur Entlastung des Verwaltungs- und Kostenaufwands – überwiegen deutlich, Beeinträchtigung sowohl der Wahlen als auch der Abstimmungen im Bürgerentscheid sind nicht gegeben. Die Gesamtschau der gesetzlichen Regelungen anderer Bundesländer einerseits, wie auch des kommunalen Sparsamkeitsgebots führen vielmehr dazu, ein ungeschriebenes Zusammenlegungsgebot für Wahlen und Bürgerentscheide anzunehmen. Nicht zuletzt wohl aus dieser Bewertung heraus haben sich einzelne nordrhein-westfälische Kommunen bereits unabhängig von der Beratung des Innenministeriums für eine Zusammenlegung von Wahlen und Bürgerentscheiden positiv in ihrer jeweiligen Satzung ausgesprochen, darunter u.a. Dortmund28, Gelsenkirchen und Köln29. Kommunalaufsichtlich waren derartige Regelungen und auch die praktische Handhabung nicht zu beanstanden. Es wäre wünschenswert, wenn bis 2013 noch eine Vielzahl von Gemeinden diesem Beispiel folgen.



1 Da die Landtagswahl 2012 durch die Selbstauflösung nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit hatte, stellte sich die Frage von Zusammenlegungen in diesem Jahr nahezu nicht. 2 Abzurufen u.a. als Anlage zur Beschlussvorlage 178/2010 des Rates der Stadt Velbert unter https://sdnet.velbert.de. 3 Das Innenministerium hat offenbar »Bürgerbefragungen«, die in Nordrhein-Westfalen gesetzlich nicht geregelt sind, und Bürgerentscheide gedanklich gleichgesetzt. Dies erklärt auch die irritierende Begrifflichkeit unter Ziff. 3, die sich am Originalwortlaut des Ministeriums orientiert.



4 Insbesondere Frau Rechtsreferendarin Caroline Mosler sei an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Ausarbeitung gedankt. 5 Gem. § 26 Abs. 10 GO NRW für den Bereich der Bürgerentscheide, gem. § 51 KWahlO NRW für den Bereich der Kommunalwahlen, gem. §46 Abs.1 LWahlG NRW für den Bereich der Landtagswahlen. 6 Ebenso durch Art. 4 Abs. 1 LVerf NRW auf Ebene der Landesverfassung. 7 Nach Ansicht des VGH Mannheim, B. v. 08.03.2001, Az. 1 S 531/01, NVwZ-RR 2001, 681 ist eine positive Regelung nicht erforderlich, da diese nur bezüglich Wahlen geboten sei, nicht aber bei wesensverschiedenen Abstimmungen bzw. Bürgerentscheiden. 8 Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheides (BürgerentscheidDVO) vom 10. Juli 2004, geändert durch VO vom 5. August 2009. 9 § 25 Abs. 5 Volksabstimmungsverordnung Hamburg a.F, HmbGVBl. 2005, S. 336. Der Landesgesetzgeber hat in § 25 des Hamburgischen Gesetzes über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz) die entsprechende Anwendung des Bürgerschaftswahlrechts und z.B. die gemeinsame Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung geregelt, die Regelungen der Volksabstimmungsverordnung sind entfallen. 10 So auch bereits zuvor in § 22b NGO. 11 Hierzu ausführlich Garcia Santos/Richter/Springer, Praxisratgeber zur Wahlhelfergewinnung, 2011, 19ff. 12 »Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.« 13 VGH Mannheim, B. v. 08.03.2001, Az. 1 S 531/01, NVwZ-RR 2001, 681. 14 Siehe Fn. 2. 15 Vgl. die Nachweise auch zu den hessischen Regelungen unter Ziff. 2. Abweichungen des nordrhein-westfälischen Landesrechts, die insbesondere eine personelle Trennung erzwingen würden, sind nicht ersichtlich, zumal bei den Bundestags- und Europawahlen bundesweit gleiche gesetzliche Grundlagen bestehen. 16 Vgl. zu möglichen allgemeinen Wahlfehlern am Wahltag selbst: Bätge, Wahlfehler und Wahlprüfung bei den Kommunalwahlen in NordrheinWestfalen, 2011, 160ff. 17 Siehe Fn. 2. 18 Siehe Fn. 2. 19 § 21 Abs. 2 GO NRW: »Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist.« Daher sind abstimmungsberechtigt auch 16-jährige (§7 KWahlG NRW). 20 Siehe Fn. 2. 21 Siehe Fn. 2. 22 Siehe Fn. 2. 23 Siehe Fn. 2. 24 Siehe Fn. 2. 25 Siehe Fn. 2. 26 Siehe Fn. 2. 27 Kallerhoff/von Lennep/Bätge, u.a., Handbuch zum Kommunalwahlrecht in Nordrhein-Westfalen, S. 158 m.w.N. 28 So §11 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Stadt Dortmund über die Durchführung von Bürgerentscheiden, http://www.dortmund.de/media/ downloads/pdf/rat_und_ausschuesse/Satzung_ Buergerentscheide.pdf. 29 So § 5 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Stadt Köln über die Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheiden, http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/ content/satzungen/durchfuehrungbuergerbegehren-buergerentscheideratsentscheide_2009_01_23.pdf.



Der Standardkommentar zum Haushaltsrecht



37



ŠšŠ—à“ŒŠ‘˜àŽ‡Š‘˜�¤š˜Š—



Kommentar zum Haushaltsrecht des Bundes und der Länder sowie der Vorschriften zur Finanzkontrolle ”˜Š‡‘†™™œŠ—�’Ž™Â½ —‰“Š—½ˆ†ÀÀ##ŠŽ™Š“½ ½â



—š“‰œŠ—�˜•—ŠŽ˜”�“Š‡”““Š’Š“™¿½â $"#ÂÂ"Â" Â



Der Kommentar ist das ideale Arbeits’Ž™™Š‘‹ò—†‘‘Š—†�™Ž�Š—½‰ŽŠ’Ž™‰Š— Š—œ†‘™š“Œ½Ž““†�’Šš“‰š˜Œ†‡Š Û‹‹Š“™‘Žˆ�Š— Š‘‰Š—‡Š™—†š™˜Ž“‰À Aus dem Inhalt: æ”’’Š“™ŽŠ—š“Œ‰Š—‰†˜ Ž“†“ŸœŠ˜Š“ ‡Š™—Š‹‹Š“‰Š“—™Ž�Š‘‰Š˜ —š“‰Â gesetzes (GG) æ”’’Š“™ŽŠ—š“Œ‰Š—š“‰Š˜�†š˜Â haltsordnung (BHO) æ”’’Š“™ŽŠ—š“Œ‰Š—”—˜ˆ�—Ž‹™Š“‰Š˜ Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) æ”’’Š“™ŽŠ—š“ŒŠ“Ÿš—Û‹‹Š“™‘Žˆ�Š“ Rechnungslegung und zur kommu“†‘Š“ Ž“†“Ÿ�”“™—”‘‘Š æŠˆ�™˜Âš“‰Š—‹†�—Š“˜›”—˜ˆ�—Ž‹™Š“ ‹ò—‰Š“š“‰Š˜—Šˆ�“š“Œ˜�”‹ æ Ž“†“Ÿ�”“™—”‘‘ŠŽ’š˜‘†“‰ æ †’’‘š“ŒœŽˆ�™ŽŒŠ—“™˜ˆ�ŠŽ‰š“ŒŠ“ ‰Š—Šˆ�“š“Œ˜�Û‹Š‰Š˜š“‰Š˜š“‰ der Länder æ‡Š‰Šš™˜†’Š�†š˜�†‘™˜—Šˆ�™‘Žˆ�Š Gerichtsentscheidungen



Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.



”‘™Š—˜‘šœŠ—Šš™˜ˆ�‘†“‰ ’‡æ”˜™‹†ˆ� æ ! ŠšœŽŠ‰ Š‘Š‹”“!#æŠ‘Š‹†�!# œœœÀœ”‘™Š—˜�‘šœŠ—À‰ŠæŽ“‹”œ”‘™Š—˜�‘šœŠ—À‰Š



KommP Wahlen 1 | 2012



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Ein ungeschriebenes Kapitel zur Schweizer Kunstgeschichte 

Kunstgeschichte Von Jost Kirchgraber before purchasing it in order to gage whether or ... my time, and all praised Kunst der MÃ¶belmalerei: Ein ungeschriebenes ...










 


[image: alt]





Wahlen 

Die demokratischen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland . .... ment demokratischer Herrschaften.â€œ5 Dieter ... Im darauffolgenden Block bearbeiten die.










 


[image: alt]





Wahlen - Buch.de 

nisse der Bundestagswahl von 2009. Hieran sind die politischen Institutionen Bundeskanzler und. BundesprÃ¤sident geknÃ¼pft worden. FÃ¼r den Ge-.










 


[image: alt]





Wahlen 2018 

29.11.2018 - Studierendenvertretung als wichtiges Element der. Hochschulpolitik ... Erfahrungen im Bereich Event-Management. â€¢ Organisationstalent.










 


[image: alt]





regierungssystemvergleich polen und ungarn wahlen und 

PDF File: Regierungssystemvergleich Polen Und Ungarn Wahlen Und Volksabstimmungen -. RPUUWUV-246-PDF. 1/2. REGIERUNGSSYSTEMVERGLEICH. POLEN UND UNGARN WAHLEN. UND VOLKSABSTIMMUNGEN. RPUUWUV-246-PDF | 75 Page | File Size 2,958 KB | 12 Jan, 2018. TABLE










 


[image: alt]





hochschulerfinderrecht ein handbuch fr wissenschaft 

There are also many Ebooks of related with this subject.... [PDF] HOW ADAM SMITH CAN CHANGE YOUR LIFE AN UNEXPECTED · GUIDE TO HUMAN NATURE AND HAPPINESS · http://elibrarypdf.com/pdf/downloads/how-adam-smith-can-change-your-life-an-unexpected-guide-t










 


[image: alt]





Wahlen - Buch.de 

Andererseits soll der persische König Dareios I. mit einem Heer von. 400 000 ... Schubert, Klaus; Klein, Martina: Das Politiklexikon, 4. aktualisierte. Auflage.










 


[image: alt]





VERHALTENSKODEX FÃœR WAHLEN LEITLINIEN UND 

06.07.2002 - ii. einen Verhaltenskodex fÃ¼r den Bereich Wahlen auszuarbeiten, der sich unter anderem an die Leitlinien anlehnen kÃ¶nnte, die im Anhang des ErlÃ¤uternden Berichts angegeben sind, der als Grundlage fÃ¼r diese EntschlieÃŸung diente (Dok.










 


[image: alt]





VERHALTENSKODEX FÃœR WAHLEN LEITLINIEN UND ... 

06.07.2002 - Juli 2002) und anschlieÃŸend durch die Venedig-Kommission auf ihrer 51. ..... Sammlung der Urteile und Entscheidungen 1999-I, Punkt 64.










 


[image: alt]





VERHALTENSKODEX FÃœR WAHLEN LEITLINIEN UND ... 

06.07.2002 - i. die Berechtigung zur AusÃ¼bung der BÃ¼rgerrechte muss an ein ...... unabhÃ¤ngig von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung eines ...










 


[image: alt]





lehrjahre der demokratie wahlen und politische ... AWS 

LEHRJAHRE DER. DEMOKRATIE. WAHLEN UND. POLITISCHE. KULTUR IM. DEUTSCHEN. KAISERREICH. BEITRAGE ZUR. KOMMUNIKATIONSGESCHICHTE. PDF-29LDDWUPKIDKBZK2 | Page: 119. File Size 5,273 KB | 26 Jan, 2018. TABLE OF CONTENT. Introduction. Brief Description. Main










 


[image: alt]





openoffice 32 fr ein und umsteiger book by mitp verlags 

an instructions, you can easily obtain one on the net. You can ... und umsteiger book by mitp verlags gmbh co kg, you are right to find our website which has a ...










 


[image: alt]





die fromme unschuld ein lehr und gebetb chlein fr 

This type of Die Fromme Unschuld Ein Lehr Und Gebetb Chlein F R Kinder can be a very detailed document. You will mustinclude too much info online in this ...










 


[image: alt]





startup crowdfunding und crowdinvesting ein guide fr grnder book 

crowdinvesting ein guide fr grnder book by springer verlag PDF file for free from our online library. PDF File: startup crowdfunding und crowdinvesting ein guide ...










 


[image: alt]





openoffice 4 fr ein und umsteiger book by mitp verlags 

Read Online Now openoffice 4 fr ein und umsteiger book by mitp verlags gmbh co kg Ebook PDF at our Library. Get openoffice 4 fr ein und umsteiger book by ...










 


[image: alt]





fr immer und ein leben lang dbid 4us 












 


[image: alt]





fr walter benjamin dokumente essays und ein entwurf pdf 

Foundations For The Lpc 2013 14 Legal Practice Course Guide, and many other ebooks. Download: FR WALTER BENJAMIN DOKUMENTE ESSAYS UND EIN ...










 


[image: alt]





strungen des nucleinsuren und eiwei stoffwechsels ein grundri fr 

ein grundri fr studierende rzte biolog PDF, include : Spellbinders Quick Easy Crafts For Ent, The. Concise Princeton Encyclopedia Of American Political History, ...










 


[image: alt]





polyanthea ein taschenbuch fr das jahr 1807 mit kupferstichen und 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with polyanthea ein taschenbuch f r das jahr 1807 mit kupferstichen und musik PDF Ebook, ...










 


[image: alt]





ein neues zuhause fr maja und finn enzfrmuf18-5 

EIN NEUES ZUHAUSE F R MAJA UND FINN PDF DATABASE ID 8GCB - Are you looking for ebook Ein Neues. Zuhause F R Maja Und Finn Pdf database id ...










 


[image: alt]





hr pr get together personalmarketing und public relations fr ein 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with hr pr get together personalmarketing und public relations fr ein attraktives arbeitgeberimage in ...










 


[image: alt]





wahlen poster bw - AWS 

Page 1. WIR. WÃ„HLEN. KLIMA. AVAAZ.ORG. KAMPAGNE. KLIMAKANZLERIN. GESUCHT.










 


[image: alt]





paravasation von zytostatika ein kompendium fr ... AWS 

This Paravasation Von Zytostatika Ein Kompendium Fr Prdvention Und Therapie PDF on the files/S3Library-72a81-4e563-6324f-7b91c-Cef6e.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for addition










 


[image: alt]





ein pferd fr gewinner [v9-pdf10758] 

Dreimal pro Woche reiten sie auf den Ponys Maggie und Darika. ... Gewinner Pdf may not make exciting reading, but Applied Numerical Methods With Matlab ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














